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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Jahr 2013 als Habilitationsschrift an der Ju-
ristischen Fakultät der Universität Osnabrück angenommen. Bis zur Veröffent-
lichung ist deutlich mehr Zeit vergangen als ursprünglich geplant; zum Glück 
aber hat mich das Thema bis heute nicht losgelassen. Die Schrift wurde über-
arbeitet und bis zum April 2017 aktualisiert. Man mag sich fragen, ob es in 
welt- und kriminalpolitisch unruhigen Zeiten wie diesen einer weiteren Arbeit 
über die Lehre von der objektiven Zurechnung bedarf. Ich habe aber keinen 
Zweifel, dass auch und gerade in Phasen gesellschaftlicher Verunsicherung eine 
Selbstvergewisserung über die Grundlagen staatlichen Strafens notwendig ist 
und bleibt.

Mein ganz besonderer Dank gilt Herrn Professor Dr. Roland Schmitz, der 
mich zu dieser Arbeit ermuntert, ihre Erstellung fachlich betreut und mir im-
mer mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. An seinem Lehrstuhl arbeiten, 
forschen, lehren und lernen zu dürfen, war ein großes Geschenk. Seine Unter-
stützung hat mir den Weg in die Wissenschaft überhaupt erst ermöglicht. Herrn 
Professor Dr. Ralf Krack danke ich für die Erstellung des Zweitgutachtens und 
dafür, dass auch er mir bei Fragen immer ein offenes Ohr geschenkt und mir mit 
seinen Ratschlägen weitergeholfen hat.

Weiterhin möchte ich Frau Dr. Cornelia Harenberg und Herrn Dr. Lars 
Ischebeck herzlich für die wunderbare und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
am Lehrstuhl und ihre unermüdliche Unterstützung auch bei der Erstellung 
des Manuskripts für dieses Buch danken. Sie beide sind mir gute Freunde ge-
worden.

Kaum zu überschätzen ist auch die Unterstützung, die mir mein Kollege 
Herr Professor Dr. Jens Puschke auf meinem Qualifikationsweg hat zuteil-
werden lassen. Der fachliche und persönliche Austausch mit ihm hat mir über 
manche Unwegsamkeit hinweggeholfen. Dafür bin ich von Herzen dankbar.

Herrn Dr. Franz-Peter Gillig vom Verlag Mohr Siebeck danke ich für die 
Aufnahme in die Schriftenreihe „Jus Poenale“, die hervorragende Betreuung 
und die große Geduld mit meinem Manuskript.

Meiner Familie möchte ich herzlich dafür danken, immer an mich geglaubt 
und meinen Weg begleitet zu haben. Gewidmet ist das Buch Milan.

Osnabrück, April 2017  Ingke Goeckenjan
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Einführung

I. Ausgangspunkt der Untersuchung

Die meisten Tatbestände des Besonderen Teils des Strafgesetzbuchs setzen ei-
nen strafrechtlichen Erfolg voraus. Die Verwirklichung des vollendeten Delikts 
ist somit vom Eintritt bestimmter Veränderungen in der Außenwelt abhängig. 
Damit die handelnde Person hierfür strafrechtlich zur Verantwortung gezogen 
werden kann, muss zwischen ihrem Verhalten und dem Außenwelterfolg ein 
spezifischer Zusammenhang bestehen. Wie diese Verknüpfung beschaffen sein 
muss und vor allem inwiefern schon im objektiven Tatbestand – über eine natur-
wissenschaftlich verstandene Kausalität hinaus – wertende Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen sind, damit befasst sich die Lehre von der objektiven Zurech-
nung. Diese Lehre hat mittlerweile in der deutschen Strafrechtswissenschaft 
weite Verbreitung gefunden und ist auch in zahlreichen anderen Ländern mit 
großer Zustimmung rezipiert worden.1 Allerdings bestehen noch immer erheb-
liche Abweichungen hinsichtlich der Begrifflichkeiten, des zugeschriebenen 
sachlichen Gehalts der verwendeten Kriterien und ihrer systematischen Ein-
bettung. Es erscheint daher schon fraglich, ob überhaupt von der Lehre von 
der objektiven Zurechnung gesprochen werden kann. Soweit jedoch unter ob-
jektiver Zurechnung das Erfordernis verstanden wird, bei Erfolgsdelikten den 
durch die Kausalität weit gezogenen Kreis anzulastender Erfolge bereits im Tat-
bestand anhand wertender Gesichtspunkte einzugrenzen, darf dieses als breiter 
Konsens gelten. Die Kriterien, mit deren Hilfe die strafrechtliche Erfolgshaf-
tung normativ begrenzt werden soll, lassen sich – ungeachtet der fortdauernden 
Differenzen in Einzelfragen – auf eine zentrale Aussage, zusammengefasst in 
einer sogenannten Grundformel, zurückführen:

Einer Person, die den konkreten Erfolgseintritt verursacht hat, wird der Er-
folg im objektiven Tatbestand nur dann zugerechnet, wenn sie erstens ein recht-

1 Siehe etwa die umfangreichen Nachweise zur fremdsprachigen Literatur bei Roxin, 
Strafrecht AT I, zu § 11. – Beispielhaft für die weltweite Rezeption vgl. Cancio Meliá, GA 
2016, S. 497 ff. zum Stand in Lateinamerika; die Beiträge von Guangquan und Zhang, Ak-
tuelle Herausforderungen des chinesischen und deutschen Strafrechts, S. 83 ff., 131 ff. zum 
Stand in China; den Beitrag von Zoll, Festschrift Frisch, S. 259 ff. zum Stand in Polen; den 
Beitrag von Frände, Festschrift Frisch, S. 271 ff. zum Stand in Finnland.
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lich missbilligtes Risiko für den Erfolgseintritt geschaffen oder erhöht hat und 
sich zweitens dieses Risiko auch im konkreten Erfolg verwirklicht hat.2

Ursprünglich wurde die Entwicklung der Zurechnungsgesichtspunkte vor 
allem durch die Erkenntnis angestoßen, für die zu weit gehende Haftung aus 
Fahrlässigkeitsdelikten3 und Erfolgsqualifikationen4 ein Korrektiv finden zu 
müssen. Hinsichtlich beider Deliktstypen wird – von terminologischen Abwei-
chungen abgesehen – die Notwendigkeit einer normativen Begrenzung der an-
zulastenden kausal verursachten Folgen heute weder von der Strafrechtswissen-
schaft noch von der Judikatur in Frage gestellt.5

Im Laufe ihrer Entwicklung und Verbreitung wurde die Lehre von der ob-
jektiven Zurechnung jedoch auch auf Vorsatzdelikte bezogen. Einer solchen 
Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Zurechnungslehre stehen einige Au-
toren nach wie vor skeptisch gegenüber. So konstatierte etwa Gössel jüngst, dass 
die „Lehre von der objektiven Zurechnung in der Literatur zwar noch vorherr-
schen [dürfte], aber bei zunehmenden Angriffen in die Kritik und in die Defen-
sive geraten“ sei.6 Die Einwände sind vielgestaltig und überlagern sich zum Teil 
gegenseitig. Sie lassen sich auf folgende sechs Punkte verdichten:7

2 Vgl. nur Baumann/Weber/Mitsch/Eisele, Strafrecht AT, 12. Aufl. 2016, § 10 Rn. 66 
(„gängige Formel“); Schönke/Schröder/Eisele, Vor §§ 13 ff. Rn. 92 ff. („Grundregel“); Eser/
Burkhardt, Strafrecht I, Fall 4 Rn. A 59 („Kurzform“); MüKo-StGB/Freund, Vor § 13 Rn. 350 
(„weithin akzeptierte Kernaussage“); Frister, Strafrecht AT, Kap. 10 Rn. 4 („Ordnungs-
schema“); Gropp, Strafrecht AT, § 4 Rn. 87 („Leitgedanke“); Haft, Strafrecht AT, S. 54 f. 
(„Zurechnungsformel“); C. Jäger, Zurechnung und Rechtfertigung als Kategorialprinzipien 
im Strafrecht, S. 7 („Fundamentalsatz“); Jescheck/Weigend, Strafrecht AT, S. 286 f. („Grund-
gedanke“); Kindhäuser, Strafrecht AT, § 11 Rn. 5 („übliche Formel“); Kudlich, JA 2010, S. 681 
(684) („Grundformel“); Kühl, Strafrecht AT, § 4 Rn. 43 („Grundformel“); Krey/Esser, Straf-
recht AT, 6. Aufl. 2016, Rn. 332 („gängige Definition“); Murmann, Grundkurs Strafrecht, 
§ 23 Rn. 31 („Grundformel“); Puppe, Die Erfolgszurechnung im Strafrecht, S. 3 („Formel“); 
Rengier, Strafrecht AT, § 13 Rn. 46 („anerkannte Grundformel – oder Ausgangsformel“); 
Rotsch, Festschrift Roxin (2011), S. 377 (390) („Formel“); Seher, Jura 2001, S. 814 („Grund-
formel“); Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT, Rn. 251 („Grundformel“). – Ähnlich Roxin, 
Strafrecht AT I, § 11 Rn. 46 f. („zwei auf einander aufbauende Prinzipien“), der die Prüfung 
jedoch um das Kriterium der Reichweite des Tatbestandes ergänzt (§ 11 Rn. 48).

3 Von Armin Kaufmann stammt der Ausdruck, dass „dieser Formel die Herkunft aus dem 
fahrlässigen Delikt auf die Stirn geschrieben steht“, Armin Kaufmann, Festschrift Jescheck, 
S. 251 (258). Kritisch gegenüber dieser Einschätzung allerdings Reyes, ZStW 105 (1993), S. 108 
(134). – Ausführlich zur Entwicklung der Lehre von der objektiven Zurechnung siehe Ka-
pitel 2 I.

4 Vgl. dazu nur Jakobs, Strafrecht AT, Abschn. 7 Rn. 30.
5 Dazu auch Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, S. 33; 

ders., GA 2003, S. 719 (728 f.).
6 Gössel, GA 2015, S. 18.
7 Siehe auch die Überblicksdarstellungen von Frisch, GA 2003, S. 719 (733); ders., Fest-

schrift Roxin (2001), S. 213 (219 ff.); Kahlo, Festschrift Küper, S. 249 (259 ff.); Schünemann, 
GA 1999, S. 207 (219 ff.); K. H. Schumann, Jura 2008, S. 408 (413 ff.); F.‑C. Schroeder, Fest-
schrift Szwarc, S. 273 ff. – Eine ausführliche Darstellung der gegenüber der Lehre von der 
objektiven Zurechnung geltend gemachten Einwände folgt unten in Kapitel 2 III.
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1. Systemwidrige Verortung der Zurechnungskriterien: Kritisiert wird, dass 
die Lehre von der objektiven Zurechnung Fragestellungen im objektiven Tat-
bestand aufgreift, die im Straftatsystem richtigerweise auf anderer Stufe zu ver-
orten seien.8 Dieser Vorwurf zielt in verschiedene Richtungen: Zum einen wird 
der Vorgriff auf Aspekte des Vorsatzes und der Rechtswidrigkeit gerügt, zum 
anderen wird eine unzulässige Verschiebung von systematisch vorgelagerten 
Fragen – vor allem des Handlungsbegriffs bzw. des tatbestandsmäßigen Ver-
haltens, der Feststellung des Erfolgseintritts und der richtigen Bestimmung der 
Kausalität – in die Erfolgszurechnung bemängelt.

2. Unbestimmtheit und überzogene Normativität der Zurechnungskriterien: 
Eng mit der Frage der systematisch korrekten Verortung der Zurechnungsge-
sichtspunkte hängt der zweite Einwand zusammen, demzufolge die Zurech-
nungslehre den objektiven Tatbestand mit unbestimmten Kriterien belaste und 
diese bei dem Versuch ihrer inhaltlichen Ausfüllung normativ überfrachte.9 Be-
sonders kritisch wird die Verwendung des Begriffs der Gefahr bzw. des Risikos 
auf der Ebene des objektiven Tatbestandes beurteilt.

3. Unmöglichkeit einer „objektiven“ Beurteilung: Zudem wird bestritten, 
dass die Beurteilung des Zurechnungszusammenhangs wirklich „objektiv“ er-
folgen könne.10 Denn bei der Prüfung der Schaffung oder Erhöhung eines Risi-
kos sowie derjenigen seiner rechtlichen Missbilligung sei das Wissen des Täters 
als Beurteilungsgrundlage unentbehrlich.

 8 Vgl. nur Burkhardt, Straftat, Strafzumessung und Strafprozess im gesamten Straf-
rechtssystem, S. 99 (103 ff.); Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Er-
folgs, S. 31 ff. und passim; Gössel, GA 2015, S. 18 (20 ff.); Hirsch, Festschrift der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät Köln, S. 399 (404 ff.); Armin Kaufmann, Festschrift Jescheck, S. 251 ff.; 
Küpper, Grenzen der normativierenden Strafrechtsdogmatik, S. 91 ff.; Maiwald, Festschrift 
Miyazawa, S. 465 (481 f. und passim); Puppe, GA 2015, S. 203 ff.; Struensee, GA 1987, S. 97 ff.

 9 Armin Kaufmann, Festschrift Jescheck, S. 251 (271); Kahlo, Festschrift Küper, S. 249 
(259 ff.); Küpper, Grenzen der normativierenden Strafrechtsdogmatik, S. 91 ff.; Maiwald, 
Festschrift Miyazawa, S. 465 (481); Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung 
des Erfolgs, S. 31; Gössel, GA 2015, S. 18 (20 ff.); Puppe, ZStW 99 (1987), S. 595 (616); Bau‑
mann/Weber/Mitsch, Strafrecht AT, 11. Aufl. 2003, § 14 Rn. 100; Hettinger, JuS 1991, L 9 
(11 f.); Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte, S. 240 f.; Struensee, GA 
1987, S. 97.

10 Armin Kaufmann, Festschrift Jescheck, S. 251 (260); Arzt, Gedächtnisschrift Schlüch-
ter, S. 163 ff.; Baumann/Weber/Mitsch, Strafrecht AT, 11. Aufl. 2003, § 14 Rn. 100; Börgers, 
Studien zum Gefahrurteil im Strafrecht, S. 76 ff.; Bustos Ramírez, Gedächtnisschrift Armin 
Kaufmann, S. 213 (224); Dencker, Kausalität und Gesamttat, S. 43 (Fn. 60); Gracia, Festschrift 
Schünemann, S. 363 (374); Haas, Zurechnung als Operationalisierung von Verantwortung, 
S. 193 (209 ff.); Hirsch, Festschrift der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Köln, S. 399 (405); 
Kindhäuser, GA 2007, S. 447 ff.; ders., Festschrift Hruschka, S. 527 (528 ff.); Koriath, Grund-
lagen strafrechtlicher Zurechnung, S. 534 ff.; Küpper, Grenzen der normativierenden Straf-
rechtsdogmatik, S. 92 (Fn. 67); Lampe, Gedächtnisschrift Armin Kaufmann, S. 189 (196 f.); 
Samson, Strafrecht I, S. 16 f.; ders., ZStW 99 (1987), S. 617 (633); H. Schumann/A. Schumann, 
Festschrift Küper, S. 543 (558); Serrano González de Murillo, Festschrift Roxin (2011), S. 345 
(352 ff.); Struensee, GA 1987, S. 97 ff.; ders., JZ 1987, S. 53 ff. 
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4. Überflüssigkeit einer objektiven Zurechnung bei Vorsatzdelikten: Daraus, 
dass für die Entscheidung über die Erfolgszurechnung subjektive Umstände 
zu berücksichtigen seien, die systematisch sachgerechter im subjektiven Tat-
bestand des Vorsatzdeliktes geprüft werden sollten, leiten die Kritiker der Zu-
rechnungslehre die weitere Konsequenz ab, dass speziell bei Vorsatzdelikten 
die Prüfung der objektiven Zurechnung schlicht überflüssig sei.11 Über die Zu-
rechnung entscheide stets allein das Fehlen oder das Vorliegen des Vorsatzes.

5. Dysfunktionalität der Zurechnungskriterien: Einige Autoren gehen aller-
dings davon aus, dass die Anwendung der Zurechnungslehre in bestimmten 
Fällen durchaus zu anderen Ergebnissen führen könne als die herkömmliche 
Strafrechtsdogmatik. Dies sei immer dann der Fall, wenn der Filter der objekti-
ven Zurechnung enger eingestellt sei als derjenige nachfolgender Prüfungsstu-
fen. Dann aber werden sachwidrige Ergebnisse befürchtet.12 Auch dieser Ein-
wand gilt in besonderem Maß für die Verwendung des Begriffs der Gefahr bzw. 
des Risikos. Bezweifelt wird vor allem, ob im Strafrecht, das naturgemäß eine 
Einzelfallbetrachtung zugrundelegen muss, überhaupt auf Risiken, also auf sta-
tistische – und damit auf Massenbetrachtung beruhende – Wahrscheinlichkei-
ten Bezug genommen werden darf.

6. Unzulässigkeit eines Wechsels zwischen ex-ante- und ex-post-Beurtei-
lung: Schließlich wird der Lehre von der objektiven Zurechnung – verstärkt 
auch in den vergangenen Jahren – vorgeworfen, dass sie einen unzulässigen Per-
spektivenwechsel vornehme, indem sie die Risikoschaffung bzw. -erhöhung auf 
der ersten Prüfungsstufe der sogenannten Grundformel aus einer Sicht ex ante, 
die Realisierung des Risikos im Erfolg auf der zweiten Prüfungsstufe hingegen 
ex post beurteilt.13 Dieser Einwand betrifft nicht nur die Anwendung der Zu-
rechnungslehre auf Vorsatzdelikte, soll aber wegen seiner grundsätzlichen Be-
deutung hier nicht unberücksichtigt bleiben.

11 Armin Kaufmann, Festschrift Jescheck, S. 251 (261); Burkhardt, Straftat, Strafzumes-
sung und Strafprozess im gesamten Strafrechtssystem, S. 99 (109 ff.); Bustos Ramírez, Ge-
dächtnisschrift Armin Kaufmann, S. 213 (216, 222); Haas, Kausalität und Rechtsverletzung, 
S. 303 f.; Hirsch, Festschrift der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Köln, S. 399 (404 ff.); 
Kindhäuser, GA 2007, S. 447 (456); Koriath, Grundlagen strafrechtlicher Zurechnung, 
S. 535 f.; ders., Kausalität und objektive Zurechnung, S. 161 f.; Kudlich, Die Unterstützung 
fremder Straftaten durch berufsbedingtes Verhalten, S. 330 f.; Küpper, Grenzen der normati-
vierenden Strafrechtsdogmatik, S. 99 f.; Samson, Strafrecht I, S. 16 f.; ders., Festschrift Lüders-
sen, S. 587 ff.; H. Schumann/A. Schumann, Festschrift Küper, S. 543 (545).

12 Kindhäuser, GA 2007, S. 447 (456); Samson, Festschrift Lüderssen, S. 587 (596 ff.).
13 Hübner, Die Entwicklung der objektiven Zurechnung, S. 171 f., 245, 300 und passim; 

Seher, Zurechnung im Straftatbestand, S. 700 ff.; ders., Rezension der Monografie Hübners, 
GA 2006, S. 715 (717); Koriath, Kausalität und objektive Zurechnung, S. 90. 
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II. Zielsetzung und Grenzen der Arbeit

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Lehre von der objektiven Zurechnung ei-
ner Revision – im Wortsinne: einer prüfenden Wiederdurchsicht – zu unterzie-
hen. Es wird der Frage nachgegangen, ob die Anwendung der von dieser Lehre 
vorgeschlagenen Kriterien auf vorsätzliche Erfolgsdelikte auf einem tragfähigen 
dogmatischen Fundament beruht und überzeugende, konsistente Ergebnisse 
hervorbringt. Im Mittelpunkt dieser Untersuchung soll die erste Prüfungsstufe 
innerhalb der Kategorie der objektiven Zurechnung stehen, also die Schaffung 
oder Erhöhung eines rechtlich relevanten Risikos. Dabei werden die genannten 
Einwände auf ihre Berechtigung überprüft.

Dass sich diese Untersuchung nicht auf die Zurechnungslehre in ihrer Ge-
samtheit beziehen kann, ist schon aufgrund der fast unüberschaubaren Mate-
rialfülle selbstverständlich. Aus der Aufgabenstellung ergeben sich zugleich 
die Grenzen der Arbeit. Die zweite Stufe der sog. Grundformel, mit der nach 
der Realisierung des geschaffenen oder erhöhten rechtlich missbilligten Risi-
kos im tatbestandlichen Erfolg gefragt wird, steht daher nicht im Zentrum der 
Analyse. Zudem sollen nur solche Aussagen und Ergebnisse der Lehre von der 
objektiven Zurechnung betrachtet und diskutiert werden, die sich auf vorsätz-
liche Erfolgsdelikte beziehen. Dabei werden unter Erfolgsdelikten solche Tat-
bestände verstanden, deren Verwirklichung den Eintritt bestimmter, von der 
Täterhandlung räumlich und zeitlich abgrenzbarer Veränderungen in der Au-
ßenwelt erfordert.14 Bei den Vorsatzdelikten ist – wie noch ausgeführt werden 
wird15 – die Lehre von der objektiven Zurechnung in vielen Punkten von dem 
gesetzlich fixierten Beteiligungssystem überlagert. Um zum Kern der zu un-
tersuchenden allgemeinen Zurechnungslehre vordringen zu können, bleibt die 
Beteiligungsdogmatik daher weitestgehend ausgeklammert. Im Fokus steht 
zudem die Deliktsverwirklichung durch aktives Tun; die Besonderheiten bei 
Unterlassungsdelikten können nicht berücksichtigt werden.16 Ob Kriterien 
der objektiven Zurechnung auch beim versuchten Delikt zum Tragen kommen 
können, steht ebenfalls nicht im Mittelpunkt der Analyse. Schließlich ist auch 
die Frage, ob und inwieweit der Zurechnungszusammenhang bei erfolgsquali-
fizierten Delikten zusätzlichen Anforderungen genügen muss,17 nicht Gegen-
stand der Untersuchung.

14 Zu den Einzelheiten siehe Kapitel 1 II. 2. b).
15 Siehe hierzu eingehend Kapitel 1 I. 1. und Kapitel 3 I. 3. f) und g).
16 Speziell zur Zurechnung bei Unterlassungsdelikten siehe etwa MüKo-StGB/Freund, 

Vor § 13 Rn. 359, § 13 Rn. 209 ff.; Greco, ZIS 2011, S. 674 ff.; Kölbel, JuS 2006, S. 309; SK-
StGB/Rudolphi/Stein, Vor § 13 Rn. 26 ff.; Seher, Jura 2001, S. 814 (818 f.); Vogel, Norm und 
Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, §§ 2, 5, 6 und passim.

17 Vgl. dazu etwa Rengier, Erfolgsqualifizierte Delikte und verwandte Erscheinungsfor-
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Trotz dieser – im Sinne einer stringenten Bearbeitung der Forschungsfragen 
notwendigen – inhaltlichen Beschränkungen liegt es nahe, dass sich die Ergeb-
nisse der Untersuchung jedenfalls teilweise auch verallgemeinernd auf die übri-
gen Aussagen der Lehre von der objektiven Zurechnung beziehen lassen. Dies 
umfassend zu untersuchen, kann hier jedoch nicht geleistet werden und muss 
daher weiteren Forschungen vorbehalten bleiben.

III. Gang der Untersuchung

Die Arbeit soll in folgenden Schritten entwickelt werden: Im ersten Kapitel wird 
zunächst geklärt, auf welchen theoretischen Grundannahmen die Untersuchung 
beruht und mit welchen methodischen Erkenntnismitteln die Forschungsfragen 
bearbeitet werden sollen. Danach soll eine Arbeitsdefinition der Begriffe „Ver-
halten“ und „Erfolg“ vorgestellt und eine erste Annäherung an die zentralen Ter-
mini „Zurechnung“ und „Risiko“ bzw. „Gefahr“ vorgenommen werden.

Um den Untersuchungsgegenstand „Lehre von der objektiven Zurechnung“ 
mit ihren auf Vorsatzdelikte bezogenen Aussagen genau erfassen und eingren-
zen zu können, ist eine Bestandsaufnahme erforderlich. Dazu wird im zweiten 
Kapitel eingangs die Entwicklung der Lehre von der objektiven Zurechnung in 
ihren wesentlichen Zügen nachgezeichnet. Anschließend werden die Grund-
aussagen der modernen Erfolgszurechnungslehre – vor allem im Hinblick auf 
Vorsatzdelikte – skizziert. Außerdem wird die gegen die objektive Zurechnung 
– wiederum speziell bezüglich deren Anwendung auf Vorsatzdelikte – vorge-
brachte Kritik dargestellt und systematisiert.

Im dritten Kapitel werden drei Topoi, welche die Vertreter der Lehre von der 
objektiven Zurechnung dem Prüfungspunkt „Schaffung oder Erhöhung eines 
rechtlich missbilligten Risikos“ zuordnen und bei deren Vorliegen die Zurech-
nung entfallen soll, vorgestellt: erstens die Fälle, in denen die Zurechnung da-
ran scheitern soll, dass der Handelnde gar kein (relevantes) Risiko gesetzt hat; 
zweitens die Konstellationen, in denen der Erfolg nicht zugerechnet wird, weil 
kein missbilligtes, sondern ein erlaubtes Risiko gesetzt wurde; und drittens 
die Situationen, in denen die Zurechnung verneint wird, weil der Handelnde 
das Risiko des Erfolgseintritts nicht geschaffen oder erhöht, sondern vielmehr 
verringert hat. Die von der Zurechnungslehre vorgeschlagenen Lösungen wer-
den im Hinblick auf die geltend gemachten Kritikpunkte überprüft. Zusätz-
lich wird untersucht, ob andere vertretene Ansätze zur Problemlösung besser 
geeignet sind.

men, S. 156 ff., 174 ff.; Kühl, Strafrecht AT, § 17a Rn. 14 ff.; Puppe, Die Erfolgszurechnung im 
Strafrecht, S. 195 ff.; Heinrich/Reinbacher, Jura 2005, S. 743 ff.; Maiwald, JuS 1984, S. 439 ff.
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Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Analyse werden im folgenden 
vierten Kapitel die Einwände, welche die Kritiker der Lehre von der objektiven 
Zurechnung gegen deren Anwendung auf Vorsatzdelikte vortragen, einer ab-
schließenden Bewertung unterzogen.

Unter der Überschrift Ergebnisse werden abschließend die wesentlichen Re-
sultate der vorliegenden Untersuchung zusammengefasst und in einem Aus-
blick auf weitere Forschungsfragen gewürdigt.

III. Gang der Untersuchung
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Kapitel 1

Grundlegung

I. Theoretische und methodische Grundlagen

Vor der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Lehre von der objektiven Zu-
rechnung und ihrer Anwendung auf Vorsatzdelikte soll zunächst geklärt wer-
den, auf welchen theoretischen Grundannahmen die Untersuchung basiert und 
mit welchen Methoden den Forschungsfragen nachgegangen wird.

1. Der Zusammenhang zwischen Verhalten und Erfolg  
als Grundschema tatbestandlichen  

Unrechts bei Erfolgsdelikten

Wie bereits in der Einführung dargelegt, ist der tatbestandliche Erfolg Anknüp-
fungspunkt für alle Überlegungen zur objektiven Zurechnung im modernen, 
normativierenden Sinne.1 Einer der wichtigsten Vertreter der Lehre von der 
objektiven Zurechnung, Claus Roxin, beginnt die Darstellung seiner Konzep-
tion mit der Überlegung, dass die objektive Zurechnung nur dort zum Tragen 
komme, „wo der Tatbestand einen vom Handlungsakt des Täters nach Raum 
und Zeit abgetrennten Außenwelterfolg verlangt“.2 Bei reinen Tätigkeitsdelik-
ten, zu denen Roxin etwa Hausfriedensbruch (§ 123 StGB) oder Meineid (§ 154 
StGB) zählt, erschöpfe sich die „Zurechnung zum objektiven Tatbestand in der 
Subsumtion unter die im Besonderen Teil zu behandelnden speziellen Merk-
male des jeweiligen Tatbestandes“.3 Bei den Erfolgsdelikten hingegen sei „nach 
allgemeinen Regeln zu entscheiden, ob die Verletzung des Handlungsobjekts 
(z.B. eines Menschen in §§ 212, 223 StGB oder einer Sache in § 303 StGB) dem 
Beschuldigten als sein Werk zugerechnet werden kann“.4 Unabhängig davon, 
dass noch zu klären sein wird, was unter einem tatbestandlichen Erfolg zu ver-

1 Zur Entwicklung der Lehre von der objektiven Zurechnung siehe Kapitel 2 I. 
2 Roxin, Strafrecht AT I, § 11 Rn. 1; so ausdrücklich z.B. auch Kuhlen, Recht und Moral, 

S. 341 (342 Fn. 6); Rengier, Strafrecht AT, § 10 Rn. 4. – Zu dem Befund, dass die herrschende 
Zurechnungslehre „mit einem ganz bestimmten Problem einer bestimmten Deliktsgruppe 
verbunden ist“ vgl. Frisch, GA 2003, S. 719 (725, Hervorhebungen im Original).

3 Roxin, Strafrecht AT I, § 11 Rn. 1.
4 Roxin, Strafrecht AT I, § 11 Rn. 1.
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stehen ist,5 lässt diese Aussage erkennen, dass es den Vertretern der Zurech-
nungslehre in erster Linie um die Entwicklung von Kriterien geht, mit deren 
Hilfe festgestellt werden kann, ob der objektive Tatbestand von Erfolgsdelikten 
erfüllt ist oder nicht. Dies soll Anlass sein, die grundlegende Struktur der ob-
jektiven Unrechtsverwirklichung von Erfolgsdelikten genauer zu betrachten.

Jeden Verstoß gegen den Straftatbestand eines beliebigen Erfolgsdelikts kann 
man in objektiver Hinsicht auf ein einfaches und immer gleiches Schema zu-
rückführen: Bei vollendeten Formen strafbaren Verhaltens legt jemand ein Ver-
halten (Tun oder Unterlassen) an den Tag, das vermittelt über bestimmte Be-
dingungszusammenhänge – naturgesetzmäßige Abläufe, Mitwirkungen Dritter 
oder selbstschädigende Verhaltensweisen des Opfers – zu einem bestimmten 
Effekt in der Außenwelt führt. Vereinfacht gesagt: Jemand tut etwas, das miss-
billigt ist; dieses Verhalten findet seinen Niederschlag in einem tatbestandlichen 
Erfolg. Ob das Verhalten missbilligt ist, weil es anschließend zum Erfolg führt, 
oder ob die Missbilligung auf andere Weise festzustellen ist, soll an dieser Stelle 
noch außer Betracht bleiben.6

Dieses konstruktive Grundschema Verhalten – Wirkungszusammenhänge – 
Erfolg beschreibt die objektive Unrechtsverwirklichung sowohl von vorsätzlich 
als auch von fahrlässig begangenen (vollendeten) Erfolgsdelikten. Es passt aber 
auch auf alle Formen der Beteiligung an Erfolgsdelikten, da bei diesen lediglich 
die Art der Vermittlung über bestimmte Abläufe variiert. So sind bei der mit-
telbaren Täterschaft gem. § 25 Abs. 1 Var. 2 StGB das Verhalten des Täters und 
der Erfolgseintritt über die Tätigkeit eines (jedenfalls in der Regel) selbst nicht 
alle Deliktsvoraussetzungen erfüllenden menschlichen Werkzeugs miteinander 
verknüpft. Im Falle der Mittäterschaft (§ 25 Abs. 2 StGB) wird der Erfolgsein-
tritt unter Mitwirkung einer den gemeinsamen Tatplan vorsätzlich mit-ver-
wirklichenden Person herbeigeführt. Bei den Teilnahmeformen der Anstiftung 
(§ 26 StGB) und der Beihilfe (§ 27 StGB) ist die Herbeiführung des Erfolgs von 
dem Verhalten des Haupttäters abhängig.7 Im Übrigen gilt dieses Muster nicht 
nur für die schlichten Erfolgsdelikte wie Körperverletzung (§ 223 StGB), Tot-
schlag (§ 212 StGB) oder Sachbeschädigung (§ 303 StGB). Es ist gleichermaßen 
anwendbar auf spezifischer ausgestaltete Tatbestandsfassungen. Beim Betrug 
(§ 263 StGB) etwa ist lediglich der erforderliche Wirkungszusammenhang zwi-
schen dem Täterverhalten und dem Erfolgseintritt weiter konkretisiert: Das tat-
bestandliche Verhalten des Täters liegt in der Täuschung; dieses führt vermittelt 
über Vorgänge beim Getäuschten – nämlich einen Irrtum und nach einhelliger 
Ansicht auch eine Vermögensverfügung – zum Schaden.8

5 Dazu sogleich in diesem Kapitel unter II. 2. b). 
6 Siehe dazu Kapitel 3 I. 3. e) und II. 3. c) sowie Ergebnisse I. 5. 
7 So bezeichnet Bloy, Die Beteiligungsform als Zurechnungstypus, S. 250, Anstiftung 

und Beihilfe zu Recht ausdrücklich als „Zurechnungsformen des tatbestandlichen Unrechts“.
8 Ausführlich dazu Harbort, Die Bedeutung der objektiven Zurechnung beim Betrug, 

Kapitel 1: Grundlegung
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Es lassen sich folglich alle Differenzierungen strafrechtlicher Haftung für 
einen Erfolgseintritt im objektiven Tatbestand aus drei Grundkategorien – Ver-
halten, vermittelnder Zusammenhang und Erfolg – ableiten. Versteht man den 
Begriff „zurechnen“ entsprechend seiner Alltagsbedeutung zunächst einmal9 
als jemanden „als Urheber ansehen“ bzw. „für etwas verantwortlich machen“, 
so können alle Anforderungen an den vermittelnden Zusammenhang zwischen 
Verhalten und Erfolg als Zurechnungsregeln im weiteren Sinne bezeichnet  
werden.10

In der Theorie ist es daher denkbar, bei entsprechend weiter Ausdehnung 
der Zurechnungsgesichtspunkte bestimmte Merkmale wie die Kausalität oder 
die Voraussetzungen der verschiedenen Beteiligungsformen, aber auch spezielle 
Zwischenerfolge in Straftatbeständen des Besonderen Teils in einer dogmati-
schen Kategorie der objektiven Zurechnung aufgehen zu lassen und damit als ei-
genständige Punkte aus dem herkömmlichen Prüfungskatalog zu eliminieren.11 
Ebenso denkbar ist es, einzelne Gesichtspunkte, die den Wirkungszusammen-
hang betreffen, schon in die Bestimmung des tatbestandlichen Verhaltens zu in-
tegrieren12 oder aber diese erst bei der Prüfung des tatbestandlichen Erfolges13 
zu berücksichtigen. Es darf aber nicht übersehen werden, dass der Gesetzgeber 

passim. – Zur Anwendung der Lehre von der objektiven Zurechnung auf den Betrugstatbe-
stand vgl. auch schon Pawlik, Das unerlaubte Verhalten beim Betrug, passim.

 9 Zu einer ausführlicheren Begriffsbestimmung sogleich in diesem Kapitel unter II. 1. 
10 Ein ähnlich weites Verständnis von Zurechnung legt Bloy, Die Beteiligungsform als 

Zurechnungstypus, S. 247 und passim zugrunde, wenn er formuliert, „Zurechnung bedeutet 
im Strafrecht Verantwortlichkeit für eine Handlung – d.h. positives Tun oder Unterlassen 
– und (regelmäßig) einen Erfolg, die als schuldhaft verwirklichtes Unrecht Strafe nach sich 
ziehen.“ Ähnlich auch Maiwald, Festschrift Miyazawa, S. 465 (480); Sánchez Lázaro, ZStW 
126 (2014), S. 279 (295 ff. und passim) sowie bereits Hardwig, Die Zurechnung – Ein Zentral-
problem des Strafrechts, S. 173: Die Begriffe der Beteiligungslehre „sind keine Verbrechens-
formen, sondern in Wahrheit Arten der Zurechnung“.

11 In jüngerer Zeit wird auch darüber diskutiert, den Anwendungsbereich der Lehre 
von der objektiven Zurechnung auf den Bereich der Rechtfertigung auszudehnen, vgl. nur 
Kretschmer, NStZ 2012, S. 177 ff.; Kuhlen, Festschrift Roxin (2001), S. 331 ff.; C. Jäger, Zu-
rechnung und Rechtfertigung als Kategorialprinzipien im Strafrecht, S. 21 ff.; Silva Sanchez, 
ZIS 2014, S. 546 ff. – Diese Überlegungen stehen zwar im Einklang mit dem hier entwickelten 
Verständnis von Zurechnung im weiteren Sinne, führen aber in strafrechtsdogmatischer Hin-
sicht nicht weiter, weil sie erkenntnisfördernde Differenzierungen, die auch der Gesetzgeber 
zugrunde legt, wieder einebnen. Zu den Grenzen dieser Überlegungen siehe auch Hefendehl, 
Festschrift Frisch, S. 466 ff.

12 Vgl. hierzu grundlegend Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des 
Erfolgs, S. 13 ff., 33 ff. und passim; ausführlich dazu Kapitel 3 I. 3. e) und II. 3. c) sowie Er-
gebnisse I. 5. 

13 Als ein Beispiel hierfür darf das von Samson entfaltete Intensivierungsprinzip gelten, 
nach dem der Erfolg eines vorsätzlichen Tötungsdelikts nicht im Todeseintritt besteht, son-
dern in der Lebensverkürzung, Samson, Hypothetische Kausalverläufe im Strafrecht, S. 96 ff.; 
Armin Kaufmann, Festschrift Jescheck, S. 251 (254 f.). – Näher dazu sogleich in diesem Kapi-
tel II. 2. b) sowie Kapitel 3 III. 3. c).

I. Theoretische und methodische Grundlagen
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zwar nicht alle, aber doch einige zentrale Aspekte geregelt hat, die im eben ver-
wendeten weiteren Sinne als Zurechnungskriterien anzusehen sind. Vor allem 
ist die Gesamtheit vorsätzlichen missbilligten Verhaltens14 gemäß den Rege-
lungen der §§ 25 bis 27 StGB nochmals in Täterschafts- und Teilnahmeformen 
untergliedert.15 Dass eine derartige gesetzliche Differenzierung nicht sachlo-
gisch erforderlich ist, zeigt bereits ein Blick auf die Beteiligungsregelungen etwa 
des österreichischen Strafrechts (§§ 12 ff. ÖstStGB)16 oder des bundesdeutschen 
Ordnungswidrigkeitenrechts (§ 14 OWiG)17. Der Gesetzgeber der Bundesre-
publik hat sich auf dem Gebiet des Strafrechts jedoch für ein differenzierendes 
Beteiligungssystem entschieden.18

2. Die Rolle der Strafrechtsdogmatik bei der Bestimmung  
dieses Zusammenhangs

Es ist daher zu fragen, wie die Strafrechtsdogmatik mit solchen gesetzgebe-
rischen Vorgaben umzugehen hat. Bevor diese Frage speziell im Hinblick auf 
Zurechnungszusammenhänge beantwortet werden kann, ist es notwendig, sich 
einen Überblick über die Aufgaben der Rechtsdogmatik im Allgemeinen zu 
verschaffen.

14 Jedenfalls durch aktives Tun. Inwieweit das Beteiligungssystem auch auf Unterlassen 
Anwendung findet, ist umstritten; vgl. dazu nur Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherr-
schaft, S. 338 ff. m.w.N.

15 Die Regelungen der §§ 26, 27 StGB erfassen ausdrücklich nur die vorsätzliche Teil-
nahme an der Tat eines anderen. Ob daraus zwingend folgt, dass im Bereich der Fahrlässig-
keitsdelikte ein Einheitstätersystem gilt, ist strittig. Dazu im Überblick Rotsch, „Einheitstä-
terschaft“ statt Tatherrschaft, S. 197 ff. m.w.N.

16 § 12 ÖstStGB (Behandlung aller Beteiligten als Täter): „Nicht nur der unmittelbare 
Täter begeht die strafbare Handlung, sondern auch jeder, der einen anderen dazu bestimmt, 
sie auszuführen, oder der sonst zu ihrer Ausführung beiträgt.“ – Zur Einordnung dieser Re-
gelung als „funktionales“ Einheitstätersystem grundlegend Kienapfel, Strafrechtsdogmatik 
und Kriminalpolitik, S. 26 f. (34); ders., JuS 1974, S. 1 (5 f.). Dazu kritisch bereits Burgstaller, 
RZ 1975, S. 13 ff., ders., RZ 1982, S. 216 f.; Schmoller, ÖJZ 1983, S. 337 (340 ff.), S. 379 ff.

17 Nach der – umstrittenen – Differenzierung Kienapfels handelt es sich hierbei um ein 
„formales“ Einheitstätersystem, Kienapfel, Strafrechtsdogmatik und Kriminalpolitik, S. 26 
(34); ders., NJW 1970, S. 1826 (1827 f.); ders., JuS 1974, S. 1 (5). – Zum Streitstand vgl. Bloy, 
Die Beteiligungsform als Zurechnungstypus, S. 149 ff.; Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt 
 Tatherrschaft, S. 192 ff. m.w.N.

18 Ein differenzierendes Beteiligungsformensystem lag bereits dem Reichsstrafgesetz-
buch von 1871 zugrunde. Mit dem Zweiten Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 4. Juli 
1969, in Kraft getreten zum 1. Januar 1975 (BGBl. I 1969, S. 717, Bekanntmachung der Neufas-
sung des StGB BGBl. I 1975, S. 1) wurden daran allerdings Ergänzungen und Klarstellungen 
vorgenommen. Zur dogmengeschichtlichen Entwicklung insgesamt Bloy, Die Beteiligungs-
form als Zurechnungstypus, S. 46 ff.

Kapitel 1: Grundlegung
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a) Aufgaben der (Straf-)Rechtsdogmatik im Allgemeinen

Die Rechtsdogmatik bildet den Kernbereich der (Straf-)Rechtswissenschaft und 
befasst sich damit, die vorhandenen gesetzlichen Vorschriften zu interpretieren, 
gesetzesergänzende Rechtsregeln zu entwickeln und den Rechtsstoff insgesamt 
zu ordnen.19 Auf diese Weise schlägt sie eine Brücke zwischen Gesetzesbefehl 
und Einzelfallentscheidung.20 Um dieser Vermittlungsfunktion zwischen Ge-
setz und Sachverhalt gerecht zu werden, ist die Dogmatik besonders auf Sys-
tembildung angewiesen.21 Erst die systematisierende Aufbereitung macht den 
Rechtsstoff gedanklich beherrschbar und ermöglicht eine ökonomische, gründ-
liche und nachvollziehbare Entscheidungsfindung.22 Damit bildet die Rechts-
dogmatik eine unentbehrliche Voraussetzung für eine gleichmäßige, berechen-
bare und konsistente – richterliche aber auch sonstige – Rechtsanwendung.23 
Außerdem lässt sich mit ihrer Hilfe feststellen, ob eine Rechtsmaterie Lücken 
oder Widersprüche aufweist, die bejahendenfalls geschlossen bzw. behoben wer-
den können. Damit gibt die Dogmatik auch Impulse für die rechtspolitische Dis-
kussion.24 Um alle diese Aufgaben in rationaler und nachvollziehbarer Weise 

19 Siehe dazu auch Burkhardt, Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausend-
wende, S. 111 (117 ff.); Robles Planas, ZIS 2010, S. 357 ff.; Schünemann, Festschrift Roxin 
(2001), S. 1 (12). – Zur Unterscheidung manifester und latenter Funktionen der Strafrechts-
dogmatik vgl. Schneider, Kann die Einübung in Normanerkennung die Strafrechtsdogmatik 
leiten?, S. 325 ff.

20 Hassemer, Festschrift Jung, S. 233 (255): „Vermittlungsfunktion zwischen Gesetzesbe-
fehl und Einzelfallentscheidung“, ders., ZRP 2007, S. 213 (217 f.); ähnlich auch Kuhlen, Recht 
und Moral, S. 341 (353). – Kindhäuser, ZStW 121 (2009), S. 954 (958 f.) nennt diesen Aspekt der 
Strafrechtsdogmatik „Theoriebildung“.

21 Zur Bedeutung des Systemdenkens in der Strafrechtswissenschaft siehe nur Bleck‑
mann, Strafrechtsdogmatik, S. 50 ff.; Bloy, Die Bedeutung der Strafrechtsdogmatik, S. 31 ff.; 
Burkhardt, Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende, S. 111 (117); 
Engisch, Studium Generale 1957, S. 173 ff.; Frisch, Die Deutsche Strafrechtswissenschaft 
vor der Jahrtausendwende, S. 159 (162); ders., Das Proprium der Rechtswissenschaft, S. 156 
(160 ff.); Hilgendorf, Aktuelle Herausforderungen des chinesischen und deutschen Straf-
rechts, S. 37 ff.; Hirsch, ZStW 93 (1981), S. 831 (832 ff.); Hruschka, JZ 1985, S. 1 ff.; Neumann, 
Strafrechtsprobleme an der Jahrtausendwende, S. 119; Langer, GA 1990, S. 435 ff.; Pawlik, 
Festschrift Jakobs, S. 469 ff.; Radbruch, Festgabe Frank, S. 158 ff.; Robles Planas, ZIS 2010, 
S. 357 (359 ff.); Roxin, Strafrecht AT I, § 7 Rn. 38 ff.; Schünemann, Grundfragen des modernen 
Strafrechtssystems, S. 1 ff.; ders., Festschrift Schmitt, S. 117 ff.; Welzel, Das Deutsche Straf-
recht, 11. Aufl. 1969, S. 1. 

22 Maiwald, Gesetzgebung und Dogmatik, S. 120 ff.; Podlech, Rechtstheorie als Grund-
lagenwissenschaft, S. 491 (492 f.); Wagner, JuS 1963, S. 457 (460 f.); Burkhardt, Die deutsche 
Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende, S. 111 (119); Frisch, Das Proprium der 
Rechtswissenschaft, S. 156 (160).

23 Gimbernat Ordeig, ZStW 82 (1970), S. 379 (405 f.); Hassemer, ZRP 2007, S. 213 (217 f.); 
Neumann, Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, S. 351 
(354 f.); Roxin, Strafrecht AT I, § 7 Rn. 38 ff. 

24 Podlech, Rechtstheorie als Grundlagenwissenschaft, S. 491 (493); zur kritischen Funk-
tion speziell der Strafrechtsdogmatik siehe auch Bloy, Die Bedeutung der Strafrechtsdogma-

I. Theoretische und methodische Grundlagen
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erfüllen zu können, muss die Rechtsdogmatik stets auch ihre eigenen – dem geis-
tesgeschichtlichen Wandel unterworfenen – Fundamente reflektieren. Dies gilt 
in besonderem Maße für die Dogmatik des Strafrechts, die auf diese Weise das 
Bewusstsein dafür wachzuhalten hat, dass Strafe „ein dringend der Legitimation 
bedürftiges Übel“ ist.25

In Abhängigkeit von dem zu untersuchenden Rechtsproblem und der jeweils 
eigenen Zielsetzung wissenschaftlicher Betätigung ist in rechtsdogmatischen 
Arbeiten zumeist eines der genannten Elemente – Vermittlung zwischen Gesetz 
und Sachverhalt, Systembildung oder Gesetzeskritik – stärker ausgeprägt als die 
übrigen. Um herauszufinden, welches Verständnis von Rechtsdogmatik bei der 
Untersuchung der hier zu behandelnden Zurechnungsfragen gegenstandsange-
messen ist, soll exemplarisch die Schwerpunktsetzung einiger Arbeiten zu be-
nachbarten Fragestellungen betrachtet werden.

b) Systembildung als vorrangige Aufgabe der Strafrechtsdogmatik?

Einige – darunter besonders beeindruckende – strafrechtsdogmatische Arbei-
ten verfolgen vor allem das Anliegen, das Strafrecht in einer umfassenden Sys-
tematik zu entfalten. So überzeugend und in sich schlüssig diese Ansätze auch 
sein mögen, sie werden der Zielsetzung, ein Instrumentarium zu erarbeiten, mit 
dem das geltende Recht auf den Einzelfall angewendet werden kann, dann nicht 
mehr gerecht, wenn das systematische Ganze den Ausgangspunkt bildet und 
erst im Anschluss daran versucht wird, die gesetzlichen Regelungen in diese 
Ordnung einzupassen.26

Ein Beispiel für ein solches Vorgehen lässt sich der Monografie „Tatbestands-
mäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs“ von Wolfgang Frisch entneh-
men. Darin entwickelt Frisch die Ansicht, dass die Verwirklichung eines jeden 
Straftatbestandes – ganz gleich, ob er fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten 

tik, S. 31 (33 ff.); Burkhardt, Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende, 
S. 111 (118 f.); Frisch, Das Proprium der Rechtswissenschaft, S. 156 (160); Maiwald, Gesetzge-
bung und Dogmatik, S. 120 ff. 

25 Dazu Kindhäuser, ZStW 121 (2009), S. 954 (961); ähnlich Frisch, Die Deutsche Straf-
rechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende, S. 159 (162); Robles Planas, ZIS 2010, S. 357 
(360 f., 363 ff.). – Zu dem Erfordernis, dass die ordnende Tätigkeit der Strafrechtswissenschaft 
„von einem erhellenden Legitimationsgrund her begriffen werden muss“ grundlegend Jakobs, 
Das Proprium der Rechtswissenschaft, S. 103 (106 und passim).

26 Dieses Vorgehen wird aber etwa von Robles Planas, ZIS 2010, S. 357 (359 f.) ausdrück-
lich propagiert. Er hält die positiven Gesetze aus Sicht des Systems für „eine Kontingenz“. 
– Auch Jakobs entwickelt sein System strafrechtlicher Zurechnung, indem er „weder beim 
Gesetz noch bei der Rechtsprechung und auch nicht bei der üblichen Lehre [ansetzt]“, son-
dern „vielmehr versucht, davon ungehindert die Grundlinien eines Zurechnungssystems für 
das Strafrecht einer modernen Gesellschaft zu zeichnen“, Jakobs, System der strafrechtlichen 
Zurechnung, S. 18.

Kapitel 1: Grundlegung
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unter Strafe stellt – stets die Schaffung eines missbilligten Risikos voraussetzt.27 
Als Voraussetzung jedes tatbestandsmäßigen Verhaltens sei die Prüfung der 
missbilligten Risikoschaffung auch der Verortung innerhalb des gesetzlichen 
Beteiligungssystems vorgelagert.28 Es handele sich um eine „sachlogische Vor-
frage“; erst wenn diese positiv beantwortet sei, stelle sich „die Frage der Vertei-
lung auf den Raster der Beteiligungsformen“.29 Besonders deutlich wird diese 
Prüfungsabfolge im Zusammenhang mit Frischs Darlegung der rechtlichen 
Missbilligung von Verhaltensweisen, durch die jemand kraft überlegenen Wis-
sens die unbewusste Selbstschädigung eines anderen initiiert. Anders als für 
die herkömmliche Strafrechtsdogmatik stellt sich für Frisch in diesen Fällen die 
Frage nach der Zuordnung der (mittelbaren oder unmittelbaren) Täterschaft erst 
in zweiter Linie. Zunächst müsse die rechtlich missbilligte Risikosetzung fest-
gestellt werden; die Tatherrschaft könne allenfalls eine Klassifizierung der zu‑
vor festzustellenden missbilligten Risikoschaffung als Fall der Täterschaft tra-
gen.30 Zur Begründung für das Zurücktreten der Tatherrschaftsprüfung hinter 
die Feststellung der missbilligten Risikosetzung beruft sich Frisch u.a. darauf, 
dass mit der Tatherrschaft das Merkmal der unerlaubten Gefahrschaffung bei 
der Fahrlässigkeitstat nicht begründbar wäre, da es eine fahrlässige mittelbare 
Täterschaft bekanntlich nicht gibt.31 Mit anderen Worten: Frisch sieht die ge-
setzliche Differenzierung nach Beteiligungsformen als nachrangig an, mit dem 
Argument, dass sich anderenfalls seine – losgelöst vom Gesetz entwickelte – 
Kategorie der missbilligten Risikoschaffung als gemeinsame Voraussetzung der 
Verwirklichung sowohl der Vorsatz- wie auch der Fahrlässigkeitsdelikte nicht 
mehr in die Systematik einpassen ließe. So überzeugend die Untersuchung in ih-
rer Präzision im Übrigen auch ist – diesem Schluss kann nicht gefolgt werden.32

Ohnehin stellt sich die Frage, ob einzelne Autoren nicht überhöhte Anfor-
derungen an den Grad der Systematisierung strafrechtsdogmatischer Aussa-
gen stellen. Teilweise wird der gegenwärtigen Strafrechtslehre eine undifferen-
zierte Verwendung des Systembegriffs vorgeworfen und die Rückkehr zu einem 
Kantisches Verständnis gefordert.33 Kant zufolge ist unter einem System nur 

27 Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, S. 33 ff., 69 ff. 
28 Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, S. 211, 214 sowie 

S. 385 Fn. 1.
29 Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, S. 385 Fn. 1. – 

Frisch selbst stellt fest, dass „sich der Einteilungsraster der Lehre von Täterschaft und Teil-
nahme nicht mit dem Typenraster der Lehre von der tatbestandsmäßig-mißbilligten Gefah-
renschaffung [deckt]“.

30 Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, S. 214 f.
31 Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, S. 211 ff.
32 Zum Vorrang der gesetzlichen Beteiligungslehre vor einer Lehre von der objektiven 

Zurechnung siehe auch Küpper, Grenzen der normativierenden Strafrechtsdogmatik, S. 92.
33 Pawlik, Festschrift Jakobs, S. 469 (473); vgl. auch schon Hruschka, JZ 1985, S. 1 (4).
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„die Einheit der mannigfaltigen Erkenntnisse unter einer Idee“ zu verstehen.34 
In einem System seien alle Teile, da „von einem einigen obersten und inneren 
Zweck“ abgeleitet, miteinander verwandt.35 Durch diesen Zweck werde „der 
Umfang des Mannigfaltigen sowohl, als die Stelle der Theile untereinander a 
priori bestimmt“.36 Verlangt man eine solche leitende Idee, aus der alle übrigen 
Aussagen abgeleitet werden können, so fragt sich, woher diese zu beziehen sein 
soll. Aus den Lehrsätzen der Strafrechtsdogmatik wird man sie nicht entneh-
men können, denn die Entfaltung deren systematischer Einheit soll ja gerade 
ermöglicht werden.37 Auch aus dem Bestand positiver Rechtsregeln kann sie 
kaum abgeleitet werden, denn diese bedürfen der Interpretation – eine Auf-
gabe, welche die Rechtsdogmatik erst leisten soll. Um zu verhindern, dass das 
System auf einer zirkulären Annahme beruht, wird gefordert, dass die leitende 
Idee außerhalb des zu systematisierenden und zu deutenden Rechts zu finden 
sein müsse.38 Dies aber wiederum erscheint in einem demokratisch verfassten 
Rechtsstaat bedenklich, zumindest dann, wenn sich die leitende Idee nicht ih-
rerseits mit grundlegenden Normen vor allem des Verfassungsrechts absichern 
lässt.39

Die Problematik, ob und gegebenenfalls wie eine strafrechtsdogmatische 
Konzeption dem Kantischen Systembegriff genügen kann, muss hier jedoch 
nicht entschieden werden. Wie dargelegt ist der ordnende Zugriff der Dogma-
tik auf das Recht kein Selbstzweck, sondern dient vor allem dazu, den Rechts-
anwender zu entlasten, eine rationale und gleichmäßige Gesetzesanwendung zu 
ermöglichen und eventuelle Lücken und Kollisionen im geltenden Recht offen-
zulegen. Zugleich macht die Systematisierung auch Ableitungszusammenhänge 
zu den jeweiligen zugrundeliegenden Paradigmen deutlich. Diesen Funktionen 
können strafrechtsdogmatische Aussagen über den Zusammenhang zwischen 
Verhalten und Erfolg aber auch unter weniger strengen Anforderungen an den 
Systembegriff gerecht werden.40 Es soll daher im Folgenden unter einem „Sys-

34 Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 538.
35 Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 539.
36 Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 538 f.
37 Pawlik, Festschrift Jakobs, S. 469 (475 f.). 
38 So erkennt beispielsweise Pawlik die „Ausgangsfrage einer jeden Strafrechtsdogmatik“ 

darin, ob, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen, der Staat den Anspruch erheben 
darf, mit Zwangsakten auf bestimmte Verhaltensweisen der Rechtsunterworfenen zu rea-
gieren, Pawlik, Festschrift Jakobs, S. 469 (476 f.). – Jakobs formuliert: „Nur gesellschaftlich-
systematisches Denken bewahrt vor dem bloßen Ordnen bunter Steine nach ihrer Farbe, also 
vor einem nur äußerlichen System“, Jakobs, System der strafrechtlichen Zurechnung, S. 19.

39 Vgl. dazu Gärditz, Der Staat Bd. 49 (2010), S. 331 (353 und passim); ders., Staat und 
Strafrechtspflege, S. 39 ff. und passim.

40 Allgemein zu den Gefahren eines zu hohen Systematisierungsanspruches in der 
Rechtswissenschaft Jestaedt, Das mag in der Theorie richtig sein, S. 81 f.: „So unvermeidlich 
dogmatische Jurisprudenz auf der einen Seite systematische Wissenschaft ist, so sehr ist auf 
der anderen Seite Acht darauf zu geben, dass sie sich, etwa durch Berufung auf die Natur der 
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tem“ schlicht die zusammenhängende Ordnung von Aussagen zu einem wi-
derspruchsfreien Ganzen verstanden werden. Dies schließt auch nicht aus, dass 
Kriterien zur Anwendung bestimmter strafrechtsdogmatischer Lehrsätze an-
hand von Topoi dargelegt und entwickelt werden41 – ein Vorgehen, dessen sich 
die Vertreter der Lehre von der objektiven Zurechnung vielfach bedienen und 
das deshalb nicht schon von vornherein verworfen werden soll.

c) Gesetzeskritik als vorrangige Aufgabe der Strafrechtsdogmatik?

Andere strafrechtsdogmatische Untersuchungen sind stärker darauf ausgerich-
tet, das geltende (Gesetzes-)Recht einer kritischen Analyse zu unterziehen, um 
Lücken und Brüche in der Rechtsmaterie aufzudecken und Vorschläge zu deren 
Beseitigung zu entwickeln.

Als Beispiel für eine solche Herangehensweise kann die Untersuchung „Un-
recht und Beteiligung“ von Marcus Marlie gelten. Nach einer ausführlichen 
Auseinandersetzung mit der herrschenden Tatherrschaftslehre gelangt Mar‑
lie zu dem Ergebnis, dass ein überzeugendes Konzept zur Abgrenzung der in 
§§ 25 ff. StGB gesetzlich geregelten Beteiligungsformen nicht existiert. Seiner 
Ansicht nach beruhen „alle Formen strafbarer Beteiligung […] auf einheitlichen 
Zurechnungserwägungen, weshalb eine materiell zufrieden stellende Umset-
zung des formal angeordneten differenzierenden Beteiligungsformensystems 
– offensichtlich – nicht gelingen kann“.42 Das Festhalten an den geltenden Rege-
lungen führe zu „eine[r] Hypertrophie des Rechts par excellence“.43 Aus diesen 
Gründen hält Marlie das geltende Beteiligungssystem insgesamt für untauglich 
und plädiert de lege ferenda für seine Ersetzung durch ein Einheitstätersys-
tem.44 Er schlägt vor, „die Strafrechtsdogmatik auf Basis einer (fortentwickel-
ten) einheitlichen objektiven Zurechnungslehre von der Notwendigkeit einer 
Abgrenzung von Beteiligungsformen zu befreien“.45

Auf einer ähnlichen Prämisse beruht die Arbeit „‚Einheitstäterschaft‘ statt 
Tatherrschaft“ von Thomas Rotsch.46 Auch er ist der Meinung, dass die Tatherr-
schaftslehre keine überzeugende Unterscheidung zwischen Täterschaft und 

Sache, auf konstruktionsimmanente Logiken oder schlicht auf ‚das‘ System, nicht verselb-
ständigt und den Blick auf das – zwar den Ansprüchen an Systemeinheit nicht genügende, 
nichtsdestoweniger aber – geltende Recht verstellt.“ 

41 Zum Verhältnis von Systemdenken und Topik vgl. Viehweg, Topik und Jurisprudenz, 
S. 13 ff.; aus historischer Perspektive J. Schröder, Recht als Wissenschaft, S. 23 ff.

42 Marlie, Unrecht und Beteiligung, S. 214.
43 Marlie, Unrecht und Beteiligung, S. 221. – Zu der (vermuteten) allgemeinen Tendenz 

einer Hypertrophie des (Straf-)Rechts auch Rotsch, ZIS 2008, S. 1 ff.; dagegen zu Recht kri-
tisch Puppe, ZIS 2008, S. 67.

44 Marlie, Unrecht und Beteiligung, S. 220 f.
45 Marlie, Unrecht und Beteiligung, S. 69 (Fn. 342) sowie S. 216 ff.
46 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 3; diese Überlegungen weiterfüh-

rend ders., Gedächtnisschrift Heine, S. 309 ff.
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Teilnahme ermögliche.47 Die Beteiligungsdistinktionen seien daher zugunsten 
eines „monistischen Tätersystems“ aufzugeben. In Wahrheit könne nur zwi-
schen unmittelbaren und mittelbaren Rechtsgutsbeeinträchtigungen unter-
schieden werden. Eine darüber hinausreichende Ermittlung der Art und Weise 
der Rechtsgutsbeeinträchtigung, also die Feststellung, ob eine Tat als Täter oder 
als Teilnehmer begangen wurde, sei dagegen weder möglich noch sinnvoll.48 
Daher könne die Verantwortlichkeit auf der Ebene des objektiven Tatbestandes 
sachgerechter mithilfe der Kriterien der objektiven Zurechnung ermittelt wer-
den.49 Denkbaren Einwänden gegen eine solche Lösung hält Rotsch entgegen, 
dass sich „der Einheitstäter […] in weiten Bereichen bereits mehr oder weniger 
unbemerkt etabliert hat“50. Dazu verweist er zum einen auf Gebiete, in denen 
die Einheitstäterschaft de lege lata normiert ist (v.a. das Ordnungswidrigkei-
tenrecht oder die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit).51 Zum anderen werde die strikte 
Trennung zwischen den Beteiligungsformen auch in den übrigen Bereichen 
des Strafrechts zunehmend aufgegeben. So schaffe der moderne Strafgesetzge-
ber immer neue Tatbestände, in denen solche Verhaltensweisen bereits tatbe-
standlich vertypt sind, die nach herkömmlicher Betrachtung nur als Anstiftung 
oder Beihilfe zu werten wären.52 Aber auch die „klassischen“ Straftatbestände 
des Strafgesetzbuches seien überwiegend „beteiligungsdifferenzierungsfeind-
lich“.53 Für die Strafrechtspraxis konstatiert Rotsch so „unüberwindliche 
Schwierigkeiten“ in der Anwendung des geltenden Beteiligungssystems, dass 
sowohl in der Literatur als auch in der Rechtsprechung die Bereitschaft wachse, 
„Ausnahmen von einer differenzierenden Betrachtungsweise zuzulassen und 
sich statt dessen mehr oder weniger bewusst der monistischen Täteridee an-
zunähern“.54 Bei dem von ihm vorgeschlagenen Modell handele es sich daher 
„lediglich um die Anerkennung und Formalisierung einer schon lange geübten 
Praxis“55. Das Ziel seines Vorgehens sei die Befreiung der Dogmatik „von der 
vermeintlichen Notwendigkeit feinsinnigster und schwierigster Differenzie-
rungen, die in ihrer Kompliziertheit wohl einzigartig in der Welt sind – und in 
der Praxis nicht mehr ankommen“.56

Der Analyse beider Autoren ist darin zuzustimmen, dass die gesetzlichen 
Vorschriften über Täterschaft und Teilnahme im Zusammenhang mit Erfolgs-

47 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 290 ff.
48 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 292, 415.
49 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 421 ff.; ders., Gedächtnisschrift 

Heine, S. 309 ff.
50 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 417 f.
51 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 192 ff.
52 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 205 ff.
53 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 209 ff.
54 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 297.
55 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 430 f.
56 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 3.
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delikten die Verknüpfung zwischen einem Verhalten und dem Eintritt des tat-
bestandlichen Erfolges ausgestalten und damit – im oben57 dargelegten weiteren 
Sinne – Zurechnungsregeln darstellen.

Dagegen vermag die Gesetzeskritik nicht zu überzeugen. Es ist nämlich nicht 
nachvollziehbar, warum diese Zurechnungsregeln notwendig „differenzie-
rungsfeindlich“ sein sollen. Auch wenn – wie Rotsch dies vorschlägt – zwischen 
unmittelbaren und mittelbaren Rechtsgutsbeeinträchtigungen unterschieden 
würde, so fragt sich doch, wo die Grenze zwischen straflosen und strafbaren 
mittelbaren Rechtsgutsbeeinträchtigungen verliefe und auf welche Weise die 
Strafwürdigkeit der verschiedenen Verhaltensweisen abgestuft werden könnte. 
Unabhängig davon, auf welcher Prüfungsstufe diese Fragen zu untersuchen wä-
ren, so steht doch fest, dass es dazu differenzierender Kriterien bedürfte.

Außerdem ist der Schluss nicht zwingend, dass das gesetzliche Beteiligungs-
system „materiell unrichtig“58 sein muss, weil eine zu seiner Konkretisierung 
entwickelte Lehre – die Tatherrschaftslehre – inhaltliche Ungenauigkeiten oder 
systematische Unstimmigkeiten aufweist. Nicht widerlegt ist nämlich, dass die 
Mängel dieser Lehre behoben werden oder andere dogmatische Modelle an ihre 
Stelle gesetzt werden könnten. Noch weniger einleuchtend ist die Behauptung, 
ein monistisches Modell schriebe nur das gesetzlich fest, was bereits überwie-
gende Praxis sei. Nur weil das gesetzliche differenzierende Beteiligungssystem 
durch eine Dogmatik konkretisiert wird, die an Unschärfen leidet und Abgren-
zungsschwierigkeiten aufwirft, handelt es sich noch lange nicht um ein Einheit-
stätersystem.

Besonders problematisch erscheint es, wenn der Vorwurf gegen die Beteili-
gungsdogmatik darin besteht, sie stelle „keinen trennscharfen Maßstab zur Ver-
fügung“, sondern begründe „die Strafbarkeit des Täters weithin wertend ohne 
Maßstab“.59 Rotsch kritisiert etwa an der Beihilfestrafbarkeit, dass „Recht-
sprechung und Teile der Literatur den einigermaßen eindeutigen Normbefehl 
‚Du darfst zu einer Straftat nicht Hilfe leisten‘ durch vom Gesetz nicht getra-
gene und ohne brauchbaren Maßstab vorgenommene Normativierungen voll-
ständig verwässern“.60 Diese Kritik verwundert, wenn man bedenkt, was dieser 
„Verwässerung“ entgegengehalten werden soll: Die Aufhebung der Differenzie-
rung nach Beteiligungsformen und ihre komplette Ersetzung durch „strafrecht-
lich-normative Zurechnungsparameter“61.

Damit wird auch deutlich, dass die Einschätzung unzutreffend ist, das ge-
setzliche Beteiligungssystem führe zu einer extremen Überwucherung des 
Rechts, die nur mit Hilfe seiner Abschaffung auf ein gesundes Maß zurück-

57 Siehe oben in diesem Kapitel unter I. 1. 
58 Marlie, Unrecht und Beteiligung, S. 221.
59 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 291.
60 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 135.
61 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 7.
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gestutzt werden könne. Diese Beurteilung wird sich wohl kaum auf die positi-
vierten Beteiligungsregelungen beziehen, denn das wäre angesichts von sieben 
überwiegend knapp gehaltenen Paragrafen (§§ 25 bis 31 StGB) mehr als über-
trieben. Aber auch wenn mit dieser Bewertung die von Wissenschaft und Judi-
katur entwickelte Beteiligungsdogmatik gemeint sein sollte, so ist sie unrichtig. 
Denn wenn man die Unterscheidung nach Beteiligungsformen aus dem Gesetz 
striche, so müsste dies durch eine – wenngleich anders ausgestaltete – Diffe-
renzierung an anderer Stelle, spätestens auf der Ebene der Strafzumessung62, 
wieder ausgeglichen werden. Diesem Bedenken hält Rotsch entgegen, die Betei-
ligungsformen hätten „keinerlei strafzumessungsrelevante Funktion“, so dass 
nach dem monistischen Modell deren Abwandern in die Ebene der Strafzumes-
sung nicht zu befürchten sei.63 Dem ist zuzugeben, dass die Strafzumessung in 
einem Einheitstätersystem nicht zwingend auf die herkömmliche Unterschei-
dung zwischen Tätern und Teilnehmern angewiesen wäre. Gleichwohl wären 
Kriterien erforderlich, die es ermöglichen, zwischen unmittelbaren und – gra-
duell abzustufenden – mittelbaren Begehungsformen zu differenzieren. Dass 
diese Gesichtspunkte weniger umfangreich und leichter zu handhaben wären 
als das geltende Beteiligungsmodell, wird hier bestritten, zumal die strafzumes-
sungsrelevanten Kriterien eines monistischen Modells (jedenfalls noch) nicht 
ausgearbeitet sind. Der Verweis darauf, dass Richter schon heute den Schuld-
gehalt einer Tat zunächst „emotional“64 ermittelten und erst anschließend ver-
suchten, ihn in die „starren Kategorien von Täterschaft und Teilnahme einzu-
fügen“65, so dass das monistische System in Wahrheit die Rechtsfindung wie-
der „vom Kopf auf die Füße“66 stelle, vermag nicht zu befriedigen. Selbst wenn 
dieser ernüchternde Befund zuträfe, so lässt sich aus rein faktischen Aufwei-
chungstendenzen nicht schließen, dass die allgemeine Einebnung aller Beteili-
gungsdifferenzierungen wünschenswert ist.

Auch den gravierendsten Einwand gegen das vorgeschlagene monistische 
Modell, dass es zu einer ungewollten Strafbarkeitsausweitung führt, kann 
Rotsch nicht entkräften. Zwar setzt er sich mit der Frage auseinander, wie die 
Strafbarkeit und der Beginn des Versuchs auszugestalten wären, wenn die Be-
teiligungsdifferenzierung entfiele.67 Es sei denkbar, solche Verhaltensweisen, 
die nach der bisherigen Dogmatik als versuchte Anstiftung zum Vergehen oder 
als versuchte Beihilfe zu einer Straftat anzusehen sind und damit nach gelten-
dem Recht straflos bleiben, in einer monistischen Konzeption explizit aus dem 
Bereich des Strafbaren auszunehmen. Dadurch würde aber – hier gibt Rotsch 

62 So auch Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, S. 451. 
63 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 461 ff.
64 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 462.
65 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 422.
66 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 464.
67 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 476 ff.
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den Kritikern eines Einheitstätersystems Recht – jedenfalls im Zusammenhang 
mit der Versuchsstrafbarkeit die traditionelle Differenzierung nach Täterschaft 
und Teilnahme wieder eingeführt.68 Wer nach „einer möglichst befriedigen-
den, weitestgehend homogenen Täterlehre sucht“, könne sich daher mit einer 
solchen Lösung nicht begnügen.69 Rotsch präferiert daher folgende Sicht: Jeder 
Versuch einer Tat stelle ein abstraktes Gefährdungsdelikt dar. Somit sei auch 
der Versuch einer – über das Verhalten eines anderen vermittelten – Rechts-
gutsbeeinträchtigung nichts anderes als ein abstraktes Gefährdungsdelikt. 
Daher liege es nahe, alle diese Fälle gleich zu behandeln. „Wer es für richtig 
hält, dass ‚versuchte Anstiftung‘ ebenso strafwürdig ist wie ‚versuchte mittel-
bare Täterschaft‘, der muss auch ‚versuchte Beihilfe‘ grundsätzlich für straf-
bar halten.“70 Immerhin ließen sich die verschiedenen Tatbeiträge im Rahmen 
der Strafzumessung unterschiedlich bewerten.71 Wenn aber die tatbestandliche 
Grenzziehung zwischen straflosem und strafbarem Verhalten aufgegeben und 
allein durch richterliche Strafzumessungserwägungen ersetzt wird, kann das 
Strafrecht den verfassungsrechtlichen Anforderungen an seine Bestimmtheit 
(Art. 103 Abs. 2 GG) und damit seiner verhaltenslenkenden Funktion72 nicht 
mehr genügen. Darüber hinausgehende Fragen nach einer Strafbarkeitsausdeh-
nung durch die strafrechtliche Erfassung etwa der Anstiftung zur fahrlässigen 
Deliktsbegehung stellt Rotsch nicht.

Bei allen Bedenken gegen die vorgeschlagene Einführung eines monistischen 
Modells muss betont werden, dass es selbstverständlich legitim ist, einen Ge-
genentwurf zum geltenden Beteiligungssystem vorzulegen.73 Nur mit kreativen 
Lösungen kann die Wissenschaft der Strafrechtsentwicklung neue Impulse ge-
ben. Allerdings „brechen“ die Autoren – wie Rotsch es selbst formuliert – nicht 
nur mit der „überkommenen Dogmatik“74, sondern sie verlassen auch den Bo-
den des geltenden Strafrechts und schlagen ein Modell de lege ferenda vor.75 Da-
mit ist der Ausgangspunkt der Untersuchungen Rotschs und Marlies ein anderer 
als bei einer Analyse der Strafrechtsdogmatik unter dem Regime des geltenden 
Strafrechts.

68 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 477.
69 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 477.
70 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 479.
71 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 479.
72 Vgl. zu dieser Ausprägung des Gesetzlichkeitsprinzips nur MüKo-StGB/Schmitz, § 1 

Rn. 6, 43 ff.
73 Zur Berechtigung der Entwicklung von Vorschlägen de lege ferenda durch die Straf-

rechtswissenschaft siehe auch Hirsch, Festschrift Spendel, S. 43 (49). 
74 Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, S. 6.
75 Siehe auch Schünemann, Festschrift Roxin (2011), S. 799 (815).
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d) Hier zugrunde gelegtes Verständnis der Aufgaben  
von Strafrechtsdogmatik

Es hat sich gezeigt, dass grundsätzlich sowohl die Suche nach systematischer 
Geschlossenheit als auch die kritische Analyse gesetzlicher Regelungen (ein-
schließlich ihrer Interpretation durch Judikatur und Lehre) innerhalb der Straf-
rechtsdogmatik ihre Berechtigung haben. Um allerdings ein Instrumentarium 
zu erarbeiten, mit dem das geltende Recht auf den Einzelfall angewendet werden 
kann, muss die gesetzliche Kodifikation den Ausgangspunkt bilden.76 Dies gilt 
umso mehr im Bereich des materiellen Strafrechts, in dem die besonders strenge 
Einhaltung gesetzgeberischer Vorgaben von Verfassungs wegen (Art. 103 Abs. 2 
GG) gefordert ist.77 Wenn die Rechtsdogmatik nun zwischen Gesetzesbefehl 
und Sachverhalt vermitteln will, so muss sie die Vorschriften zunächst auslegen 
und systematisieren. Verbleiben dann innerhalb der positivierten Regelungen 
Spielräume, ist es Aufgabe der Dogmatik, diese auf kohärente Weise auszufül-
len.78 Vor allem dann, wenn sich ergibt, dass die gesetzlichen Regelungen in 
keine zusammenhängende, widerspruchsfreie Ordnung gebracht werden kön-
nen, ist die Rechtsdogmatik in ihrer kritischen Funktion gefragt.

Einen solchen ausfüllungsbedürftigen Spielraum hat der Strafgesetzgeber der 
Dogmatik auf dem Gebiet der Erfolgszurechnung im engeren Sinne überlassen. 
Denn die Anforderungen an den Zusammenhang zwischen strafrechtlich re-
levantem Verhalten und dem Eintritt eines tatbestandlichen Erfolgs sind in all 
jenen Fällen, die nicht von geschriebenen Zurechnungsregeln im weiteren Sinne 
wie den Beteiligungsvorschriften erfasst werden, nur fragmentarisch geregelt.79 
Zwar finden sich im Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches die Begriffe Hand-
lung und Erfolg.80 Ob diese Merkmale bereits für sich einer einschränkenden 
normativen Beurteilung unterliegen und in welcher Beziehung sie zueinander 
stehen müssen, um die strafrechtliche Haftung für einen Erfolg zu begründen, 
wird jedoch nicht ausgeführt. Auch im Besonderen Teil finden sich keine Hin-

76 Zu Recht formuliert Schünemann, Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, S. 1 
(44) als Ziel strafrechtsdogmatischen Arbeitens die „adäquate systematische Rekonstruk-
tion unseres geltenden Rechts“. Zur Betonung des positiven Gesetzes als Ausgangspunkt der 
Arbeit des (Straf-)Rechtsgelehrten vgl. bereits Feuerbach, Über Philosophie und Empirie in 
ihrem Verhältnisse zur positiven Rechtswissenschaft, S. 73 (85 ff.). – Der hier vertretene An-
satz steht damit im Gegensatz zur Herangehensweise Robles Planas’, ZIS 2010, S. 357 (359), 
demzufolge „die Strafrechtsdogmatik schon vor dem positiven Gesetz [entsteht] und […] sich 
– insbesondere im Allgemeinen Teil – fast nie vom Gesetz hat beeinflussen lassen.“ 

77 Maiwald, Gesetzgebung und Dogmatik, S. 120 (122) spricht von einem „besonders en-
gen Korsett“. Siehe dazu auch Burkhardt, Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahr-
tausendwende, S. 111 (120 f.).

78 Schünemann, Festschrift Roxin (2001), S. 1 (12). 
79 Dazu auch Jakobs, System der strafrechtlichen Zurechnung, S. 18.
80 Der Begriff der Handlung findet sich u.a. in den §§ 8, 9, 11, 14, 15, 16, 32, 52 StGB, der 

des Erfolgs u.a. in den §§ 8, 9, 13 StGB.
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